
Aktuelles	von	NeurologyFirst
und	Leitlinienwatch







Gründung	NeurologyFirst 2012



Gründungsaufruf	2012

1. Der	DGN-Jahreskongress	braucht	ein	Diskussionsforum	zum	Thema	
Interessenkonflikte

2. Wer	relevante	themenbezogene	Interessenkonflikte	hat,	kann	nicht	
Autor	einer	DGN-Leitlinie	sein

3. Die	DGN	Jahrestagung	muss	von	der	Industrie	entkoppelt	werden





Fineberg 2017

- Öffentliches	Vertrauen	in	Unabhängigkeit	und	Objektivität
- Expertenurteil	muss	nicht	verzerrt	sein
- Reziprozität	wird	jedoch	unterschätzt
- Keine	scharfe	Grenze	für	IK
- IK:	Ein	vernünftiger	Mensch	würde	die	finanziellen	Umstände	so	
einschätzen,	dass	sie	möglicherweise	ausreichen	das	Urteil	des	
betreffenden	Arztes	zu	beeinflussen
- Regeln	sollten	klar	definiert	werden	– auch	hinsichtlich	Höhe	und	
Zeitraum	der	finanziellen	Zuwendungen



Stand	2017

1. Der	DGN-Jahreskongress	braucht	ein	Diskussionsforum	zum	Thema	
Interessenkonflikte

2. Wer	relevante	Interessenkonflikte	hat,	kann	nicht	Autor	einer	DGN-
Leitlinie	sein

3. Die	DGN	Jahrestagung	muss	von	der	Industrie	entkoppelt	werden



Stand	2017

1. Der	DGN-Jahreskongress	braucht	ein	Diskussionsforum	zum	Thema	
Interessenkonflikte

2. Wer	relevante	Interessenkonflikte	hat,	kann	nicht	Autor	einer	DGN-
Leitlinie	sein

3. Die	DGN	Jahrestagung	muss	von	der	Industrie	entkoppelt	werden



Appell	2015: Regulierung	von	Interessenkonflikten	
bei	Leitlinien – 1300	Unterzeichner

• LL-Autoren	ohne	IK,	50%-Regel	als	Zwischenschritt

• Unabhängigkeit	der	federführenden	Autoren

• Unabhängige	Bewertung	der	IK

• Enthaltungsregel	samt	Dokumentation

• Öffentliche	Beratung	des	LL-Entwurfs







Sox 2017

• LL	sind	immer	subjektiv	beeinflusst

• Standards	des	IOM	zum	IK-Management	von	2011	ähnlich	dem	neuen	
AWMF-Vorschlag

• Industriesponsoring	der	Jahreskongresse	als	IK	bei	LL?

• In	LL	ist	ein	systematischer	Review	zwingend



AWMF-Regel: Umgang	mit	IK	bei	LL Stand	2016	

Bewertung	durch	Dritte,	alternativ	innerhalb	der	LL-Gruppe

Relevanz	von	Interessenkonflikten	auf	Skala	von	1	bis	3



IK	Grad	1
	
• keine	leitende	Funktion	in	der	Leitliniengruppe	(z.B.	als	Mitglieder	
von	Lenkungsgremien	/	Steuergruppen,	Arbeitsgruppenleiter,	
Moderatoren,	Hauptverantwortliche	fur̈	die	Evidenzaufbereitung).

• Falls	unvermeidbar:	
• Mehrheit	von	Mitgliedern	ohne	thematisch	relevante	Interessenkonflikte	in	
Lenkungsgremien

• Bei	Einzelfunktionen	jeweils	ein	Mitglied	ohne	thematisch	relevante	
Interessenkonflikte	als	Peer	

AWMF-Regel:	Umgang	mit	IK	bei	LL Stand	2016	



IK	Grad	2	

• Keine	Teilnahme	bei	Bewertung	der	Evidenzen	und	Konsensfindung	

AWMF-Regel:	Umgang	mit	IK	bei	LL Stand	2016	



AWMF-Regel:	Umgang	mit	IK	bei	LL Stand	2016	

IK	Grad	3

Keine	Teilnahme	an	Beratungen.	Wissen	kann	in	Form	von	schriftlichen	
Stellungnahmen	eingeholt	werden.	



AWMF-Regel:	Umgang	mit	IK	bei	LL Stand	2016	

Protektive	Maßnahmen

• Systematische	Recherche	und	Bewertung	der	Evidenz
• Externe,	unabhängige	Evidenzaufbereitung
• strukturierte	Konsensfindung	unter	Leitung	eines	unabhängigen	
Moderators	

• Repräsentative	LL-Gruppe



AWMF-Regel:	Umgang	mit	IK	bei	LL Stand	2016	



Beraterverträge Vorträge Studien Bewertung Maßnahmen

Name 1 Bayer (Rivaroxaban) Desitin Bayer gravierender IK Auschluss von Beratungen zur

Sanofi Bayer(Rivaroxaban) Antikoagulantien-Therapie

Baxter

Name 2 nein Boehringer(Dabigatran) nein moderater IK Enthaltung bei Abstimmung

Hexal zur Antikoagulantien-Th.

Name 3 Mundipharma Mundipharma Astellas Keine IK Keine

Novartis Eisai

GSK

LL zu Vorhofflimmern

Vorschlag	Darstellung	von	IK	und	Bewertung





l IK der Koordinatoren werden von externem Interessenkonfliktbeauftragten (IKB) 
anonymisiert begutachtet.

l IK-Erklärungen der weiteren Autoren können von der Leitliniengruppe begutachtet werden, 
sie sind dem IKB zugänglich, der die Bewertungen auf Plausibilität prüft.

l Koordinator mit relevanten Interessenkonflikten => Co-Koordinator ohne thematisch 
relevante Interessenkonflikte. Ansonsten sollte er die Koordination der Leitlinie nicht 
antreten.

l Mindestens 50% der Beteiligten ohne IK für die Leitlinienthemen

l Autoren mit  relevanten themenbezogenen IK enthalten sich bei Bewertung und 
Konsensfindung. Status von externen Experten. Die Enthaltungen bei Abstimmungen 
sollten durch den LL-Koordinator dokumentiert werden.



l Suche von LL-Koordinatoren über Webseite

l Externer Review über DGN-Webseite



Stand	2017

1. Der	DGN-Jahreskongress	braucht	ein	Diskussionsforum	zum	Thema	
Interessenkonflikte

2. Wer	relevante	Interessenkonflikte	hat,	kann	nicht	Autor	einer	DGN-
Leitlinie	sein

3. Die	DGN	Jahrestagung	muss	von	der	Industrie	entkoppelt	werden



doi:10.1001/jama.2017.2516



Nissen	2017

• Kongresse	inzwischen	hinsichtlich	Werbung	reglementiert

• <	25%	und	möglichst	0%	Finanzen	aus	der	Industrie	wird	oft	nicht	
erreicht







l Industrieeinnahmen/ Mitgliedereinnahmen = 4,2

l Diagnose: Schwere Industrieabhängigkeit (F10.2)

l Cave: Entzugsdelir (F10.4)



Unabhängige	Fortbildungen	2017

Neurologie-Tag 18.03. Essen Berlit 50€

Schwindelseminar 01.04. Potsdam Wilke 40€

Berliner Schlaganfall Allianz 10.05. Berlin Mackert Mitgliedschaft

BGPN-Jahresprogramm Berlin Bschor Mitgliedschaft

Fortbildungskongress ÄK-Berlin 23.09. Berlin Jonitz 100 € 

DEGAM Jahreskongress 21.-23.9. Düsseldorf Wilm 280€



Stand	20xx

1. Der	DGN-Jahreskongress	braucht	ein	Diskussionsforum	zum	Thema	
Interessenkonflikte

2. Wer	relevante	Interessenkonflikte	hat,	kann	nicht	Autor	einer	DGN-
Leitlinie	sein

3. Die	DGN	Jahrestagung	muss	von	der	Industrie	entkoppelt	werden



Wir sind 
unabhängig

Wir sind 
Neurologie




